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Betreff: 

 
Beseitigung einer Pappel auf dem 
Grundstück Klosterstr. 59 (Ecke Klaus-
Groth-Straße) 
- Beantragte Darstellung der 
Abwägung aller Belange durch die 
untere Naturschutzbehörde (Antrag 
der Ratsfrau Heidemarie Stephan in 
der Sitzung des Bau-, Planungs- und 
Umweltausschusses am 25.10.2012 

 

 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
Am 27.06.2012 wurde ein Antrag auf Fällgenehmigung für die o. g. Pappel gestellt. Die 
untere Naturschutzbehörde hat nach einem Ortstermin die Belange des Naturschutzes 
und die Belange des Denkmalschutzes gegeneinander abgewogen. 
 
Der Baum wurde aufgrund seiner Größe, seines Umfangs und seines Standortes als Orts-
bild prägend eingestuft. Allerdings wies er in der Krone einen relativ großen Anteil an 
Totholz auf. Darüber hinaus besteht bei Pappeln dieser Größe und dieses Alters eine er-
höhte Gefahr des Herausbrechens von Ästen, auch wenn diese noch nicht abgestorben 
sind. An dem Standort, der direkt an den Gehweg angrenzte, hätte die Pappel aus Grün-
den der Verkehrssicherheit nicht mehr lange erhalten werden können. 
 
Aus Sicht des Denkmalschutzes war die Fällung der Pappel erforderlich, da diese durch 
ihr Dickenwachstum eine denkmalgeschützte Mauer stark beschädigt hatte. Diese Mauer 
soll im Zuge der denkmalgerechten Instandsetzung des Kulturdenkmales Klosterstr. 59 
wieder hergestellt werden. 
 
Bei der Abwägung der Belange des Naturschutzes und des Denkmalschutzes kam die 
untere Naturschutzbehörde zu dem Ergebnis, dass im vorliegenden Fall eine Ausnahme-
genehmigung zur Fällung der Pappel zu erteilen war. Die denkmalgeschützte Mauer kann 
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ohne eine Beseitigung des Baumes nicht wiederhergestellt werden. Demgegenüber war 
das Interesse an einer Erhaltung der Pappel geringer zu bewerten, zumal der Baum auch 
aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht mehr lange hätte erhalten werden können.  
 
Im Auftrage 
 
 
(Kautzky) 


